




 

10 Millionen 2 Millionen 8 Millionen 
15 Millionen 5,2 Millionen 9,7 Millionen  

650,00      975,00   325,00  

630,00     945,00   315,00   

180,00     270,00     90,00 

60.000,00 90.000,00 30.000,00



 

An den  
Verfassungsgerichtshof  
Judenplatz 11 
1010 Wien

Gegen den am 20. Juli 2006 zugestellten Bescheid der Dienststelle für Landesabgaben 
vom 17.7.2006, Zahl: LABG-55/1/2006, erhebt die Beschwerdeführerin (Bf) 

 

BESCHWERDE

  

BESCHWERDE

 

gemäß Art. 144 B-VG

 

mit 
EVENTUALANTRAG

 

auf Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof

 

gemäß Art. 144 Abs 3 B-VG

  

Beschwerdeführerin:

  

prot. Firma Hörgeräte und optische Instrumente 
Nitsch GmbH (FN 176216 t) 
Bahnhofstraße 3, 9800 Spittal an der Drau,   

vertreten durch die geschäftsführende Gesellschafterin 
Lisbeth Steiner-Nitsch 
ebendort,   

diese vertreten durch:

  

belangte Behörde:

  

Kärntner Landesregierung 
Arnulfplatz 1, 9010 Klagenfurt  



gemäß Art 144 B-VG an den Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung 
verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte und wegen Anwendung einer 
rechtswidrigen generellen Norm mit dem 

 
ANTRAG,

  
den angefochtenen Bescheid seinem gesamten Umfange nach aufzuheben. 


